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Text 

ARTIKEL 196 

Haftung der Anbieter von Vermittlungsdiensten – reine Durchleitung 

(1) Jede Vertragspartei stellt sicher, dass im Fall eines Dienstes der Informationsgesellschaft, der 
darin besteht, von einem Nutzer des Dienstes gelieferte Informationen in einem Kommunikationsnetz zu 
übermitteln oder Zugang zu einem Kommunikationsnetz zu vermitteln, der Diensteanbieter nicht für die 
übermittelten Informationen haftet, sofern der Diensteanbieter 

 a) die Übermittlung nicht veranlasst, 

 b) den Adressaten der übermittelten Informationen nicht auswählt und 

 c) die übermittelten Informationen nicht auswählt oder verändert. 

(2) Die Übermittlung von Informationen und die Vermittlung des Zugangs nach Absatz 1 umfassen 
auch die automatische kurzzeitige Zwischenspeicherung der übermittelten Informationen, soweit das nur 
zur Durchführung der Übermittlung im Kommunikationsnetz geschieht und die Informationen nicht 
länger gespeichert werden, als es für die Übermittlung üblicherweise erforderlich ist. 

(3) Dieser Artikel lässt die Möglichkeit unberührt, dass ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde 
nach Maßgabe der Rechtsordnungen der Vertragsparteien vom Diensteanbieter verlangt, eine 
Rechtsverletzung abzustellen oder zu verhindern. 
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